
GVO: § 66 Verbrauchssteuern (Tabak-, Branntwein-, Mineralöl-, Kaffee-, Bier-, Schaumweinsteuer)

§ 66  Verbrauchssteuern (Tabak-, Branntwein-, Mineralöl-, Kaffee-, Bier-, Schaumweinsteuer) 
 
(1) 1Will der Gerichtsvollzieher

1.  Tabakwaren (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Rauchtabak),
 
2.  Branntwein (Branntwein und branntweinhaltige Erzeugnisse),

 
3.  Mineralöle (zum Beispiel Benzin, Kerosin, Petroleum, Dieselkraftstoff, Heizöle, rohes Erdöl, Flüssiggas, 
Erdgas),

 
4.  Kaffee (Röstkaffee, löslicher Kaffee, kaffeehaltige Waren),

 
5.  Bier, Schaumwein und Zwischenerzeugnisse

 
versteigern oder freihändig veräußern, so hat er die Anberaumung des Versteigerungstermins oder die 
Veräußerungsabsicht dem Hauptzollamt, in dessen Bezirk die Ware lagert, rechtzeitig anzuzeigen. 2Wird, 
nachdem eine solche Anzeige erfolgt ist, der Versteigerungstermin aufgehoben oder die 
Veräußerungsabsicht aufgegeben, so hat er hiervon ebenfalls dem Hauptzollamt Nachricht zu geben. 3In 
der Anzeige ist die Ware ihrer Menge nach (Kilogramm, Stück, Liter, Flaschen) und, soweit möglich, auch 
ihrer Beschaffenheit nach näher zu bezeichnen. 4Bei Branntwein und Trinkbranntweinerzeugnissen ist auch 
der Alkoholgehalt in Raumhundertteilen (% Vol) anzugeben, falls sich dieser aus der Rechnung oder 
sonstigen Unterlagen oder bei Flaschen aus dem Etikett ersehen lässt. 5Gegebenenfalls ist das 
Hauptzollamt um Feststellung des Alkoholgehalts zu ersuchen.

(2) 1Befinden sich die genannten Waren in einem Steueraussetzungsverfahren (Steuerlager, Versand unter 
Steueraussetzung) oder im Besitz eines Inhabers einer Erlaubnis zur steuerbegünstigten Verwendung, so 
ist die Wegschaffung dem Gerichtsvollzieher verboten. 2Ist dadurch im Einzelfall die Zwangsvollstreckung 
gefährdet, so hat der Gerichtsvollzieher die Waren einstweilen innerhalb der betreffenden Betriebs- oder 
Lagerstätte zu sichern, zum Beispiel durch Verbringung in einen von ihm zu verschließenden Raum oder 
durch Bestellung eines Hüters.

(3) Kommen die Waren zur Versteigerung oder freihändigen Veräußerung, so hat der Gerichtsvollzieher auf 
Ersuchen des Hauptzollamts in die Versteigerungs- oder Veräußerungsbedingungen aufzunehmen, dass 
die Ware für einen vom Hauptzollamt dem Gerichtsvollzieher anzugebenden Steuer- oder Abgabenbetrag 
haftet und der Erwerber über die Ware erst verfügen darf, wenn die auf der Ware ruhende Steuer oder 
Abgabe entrichtet ist oder das Hauptzollamt sich mit der Verfügung einverstanden erklärt hat.

(4) 1Nach § 106 des Gesetzes über das Branntweinmonopol (BranntwMonG) darf Branntwein zu 
Trinkzwecken und Trinkbranntwein nicht zu einem Preis angeboten, gehandelt oder erworben werden, der 
niedriger ist als der Regelsatz nach § 131 Absatz 1 BranntwMonG, der am Tage des Angebots, Handels 
oder Erwerbs gilt. 2Den im Einzelfall maßgeblichen Mindestpreis kann der Gerichtsvollzieher selbst 
berechnen, indem er je Behältnis oder Partie zuerst die Alkoholmenge errechnet und dann diese mit dem 
vollen Steuersatz je Liter Alkohol vervielfältigt. 3Für die Alkoholmenge gilt die Formel

Raummenge in Liter × Alkoholgehalt in % Vol
Alkoholmenge =

100
4Bei einer 0,7-l-Flasche Likör mit einem Alkoholgehalt von 30 % Vol würde sich die Alkoholmenge auf

0,7 × 30

100
= 0,21 Liter Alkohol

errechnen, aus dem derzeitigen vollen Steuersatz von 13,03 Euro/Liter Alkohol ergibt sich dann der 
Mindestpreis von 0,21 [l] × 13,03 [Euro/l] = 2,74 Euro. 5Dieser Preis ist ein Nettopreis, das heißt er enthält 
keine Umsatzsteuer. 6Die Besteuerung alkoholischer Getränke nach Volumen-Prozenten des 
Alkoholgehalts ist nur zulässig, sofern sie in Fertigpackungen (Behältnissen) bis zu 10 Litern abgefüllt sind. 



7Bestehen wegen der Berechnung des Mindestpreises Bedenken, so hat sich der Gerichtsvollzieher an das 
zuständige Hauptzollamt zu wenden. 8Ist eine Verwertung zum vorgeschriebenen Mindestpreis nicht 
möglich (zum Beispiel wegen Minderwertigkeit), so ist bei der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
über das zuständige Hauptzollamt die Einwilligung nachzusuchen, den Branntwein unter dem 
vorgeschriebenen Mindestpreis zu verwerten. 9Im übrigen bleiben die Vorschriften über das Mindestgebot 
bei der Versteigerung gepfändeter Sachen (§ 817a ZPO) unberührt.

(5) 1Tabakwaren, deren Packungen mit vorschriftsmäßigen Steuerzeichen versehen sind, dürfen nach § 26 
Tabaksteuergesetz (TabStG) nicht unter dem auf dem Steuerzeichen angegebenen Packungspreis oder 
dem sich daraus ergebenden Kleinverkaufspreis abgegeben werden. 2Die Abgabe von Tabakwaren zu 
einem höheren als dem auf dem Steuerzeichen angegebenen Preis ist nach § 28 TabStG unzulässig. 3Der 
Preis darf gemäß § 27 TabStG unterschritten werden, sofern die Verwertung sonst nicht möglich oder der 
Wert der Tabakwaren gemindert ist, wenn die Preisermäßigung bis zu einem Gesamtsteuerwert von 2.556 
Euro vom zuständigen Hauptzollamt, sonst von der zuständigen Oberfinanzdirektion genehmigt worden ist.

(6) Sind Brennvorrichtungen, die zur Erzeugung oder Reinigung von Branntwein geeignet sind, versteigert 
oder freihändig veräußert worden, so hat der Gerichtsvollzieher dem örtlich zuständigen Hauptzollamt 
Namen, Wohnort und Wohnung des Erwerbers unverzüglich anzuzeigen.

(7) Rohes Erdöl darf nur an angemeldete Mineralölherstellungsbetriebe, an den Erdölbevorratungsverband 
oder an Verwender, die eine vom Hauptzollamt ausgestellte Bescheinigung vorlegen, abgegeben werden.


